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Landratsamt Schmalkalden-Meiningen . Obertshäuser Platz 1 • 98617 Meiningen 

Postfach 10 01 54 • 98601 Meiningen 
Fachbereich Kreisplanung, Bau und Umwelt 
Geschäftsstelle 
Ihr Zeichen: 

Ihre Nachricht vom: 

Unser Zeichen: 

(Bei Rückantwort bitte stets das Zeichen angeben.) 

Unsere Nachricht vom: 

Bearbeiter: Frau Schimoneck 
Telefon: 03693 485-8381 
Telefax: 03693 485-8399 
E-Mail: fb.bau@lra-sm.de 

Datum: 30.04.2026 

Vollzug des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) und des 
Thüringer Wassergesetzes (ThürWG); 

Regelung der Ausübung des Gemeingebrauchs auf der Werra 
im Landkreis Schmalkalden-Meiningen; 

Unbefristetes Verbot des Befahrens der Werra 
mit kleinen Fahrzeugen ohne eigene Triebkraft 

im Bereich zwischen der Bootsanlegestelle Walldorf — Werrabrücke und der Einstiegsstelle 
Walldorf — Versbachstraße /Gewerbegebiet 

(Flusskilometer 216,02 bis Flusskilometer 216,40) 
Unbefristetes Verbot des Gemeingebrauchs im Bereich der Baustelle Brückensanierung 

Walldorf 

Das Landratsamt Schmalkalden-Meiningen erlässt gemäß § 25 Abs. 4 S.1 ThürWG i.V.m. § 25 WHG 
in der derzeit geltenden Fassung folgende 

Allgemeinverfügung: 

1. Das Befahren der Werra mit kleinen Fahrzeugen ohne eigene 
Triebkraft (Kajaks, Kanus, Canadier, Schlauchkajaks, -canadier, Schlauchboote, 
Stand-UpPaddle-Boards und sonstige Schwimmkörper jeglicher Art) ist auf 
der oben bezeichneten Strecke Bootsanlegestelle Walldorf-Werrabrücke (Flusskilometer 216,02) 
bis Einstiegsstelle Walldorf — Versbachstraße/ Gewerbegebiet (Flusskilometer 216,40) im Landkreis 
Schmalkalden-Meiningen bis auf Weiteres verboten. 
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2. Der Gemeingebrauch ist im Bereich der Baustelle der Brückensanierung Walldorf bis auf Wei-
teres vollumfänglich verboten. 

3. Die sofortige Vollziehung der Ziff. 1 und 2 dieser Allgemeinverfügung wird angeordnet. 

4. Diese Allgemeinverfügung gilt zwei Wochen nach der ortsüblichen Bekanntmachung als be-
kanntgegeben. Sie ist stets widerruflich. 
Die öffentliche Bekanntgabe erfolgt durch Bekanntmachung des Tenors im 
Amtsblatt des Landratsamtes Schmalkalden-Meiningen. 

Hinweise: 
a. Gemäß Art. 39 Abs. 2 Nr. 5 VwVfG bedarf es bei der öffentlichen Bekanntmachung der Allge-
meinverfügung keiner Begründung. 
Die vollständige Allgemeinverfügung mit Begründung kann während der 
allgemeinen Dienststunden im Landratsamt Schmalkalden-Meiningen, Fachbereich Kreisplanung, 
Bau und Umwelt, Obertshäuser Platz 1, 98617 Meiningen, eingesehen werden. 
b. Die Einhaltung dieser Allgemeinverfügung wird durch das Landratsamt Schmalkalden-Meinin-
gen überwacht. Zuwiderhandlungen gegen diese Allgemeinverfügung 
können gem. § 77 Abs. 1 Nr. 15 i.V.m. § 77 Abs. 2 ThürWG mit einer Geldbuße bis zu 
fünfzigtausend (50.000,00) Euro geahndet werden. 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach ihrer 
Bekanntgabe Klage erhoben werden beim 
Verwaltungsgericht Meiningen, Lindenallee 15, 98617 Meiningen. 
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Freistaat Thüringen) und den Gegenstand 
des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur 
Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, die 
angefochtene Verfügung soll in Abschrift beigefügt werden (§ 82 Abs. 1 VwGO). Der 
Klage und allen Schriftsätzen sollen bei schriftlicher Einreichung oder Einreichung zur 
Niederschrift Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden 
(§ 81 Abs. 2 VwGO). 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 
Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in 
einer für den Schriftformersatz zugelassenen Form möglich. Die Einlegung eines 
Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen 
Wirkungen! 
Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Klagen grundsätzlich 
elektronisch einreichen. 
Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der 
Klageerhebung eine Verfahrensgebühr fällig. 
Rechtsbehelfe gegen diese Allgemeinverfügung haben nach § 80 Abs. 2 Satz 1 
Nr. 4 VwG() keine aufschiebende Wirkung. Die Aussetzung der Vollziehung 
gem. § 80 Abs. 4 Satz 1 VwGO bzw. die Anordnung der aufschiebenden Wirkung 
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gern. § 80 Abs. 5 Satz 1 VwGO kann beim Landratsamt Schmalkalden-Meiningen bzw. beim 
Verwaltungsgericht Meiningen, Lindenallee 15, 98617 Meiningen schriftlich, zur Niederschrift oder 
elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen Form beantragt werden 

Meiningen, 30.04.2026 

In Vertretung 

Susanne Reich 
Hauptamtliche Beigeordnete 
Landratsamt Schmalkalden-Meiningen 
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